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Norm

ZPO §462

ZPO §519

1. ZPO § 462 heute

2. ZPO § 462 gültig ab 01.01.1898

1. ZPO § 519 heute

2. ZPO § 519 gültig ab 01.08.1989 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 343/1989

Rechtssatz

Beschlüsse des Erstgerichts, die im Zusammenhang mit der Sto9sammlung stehen und die nach § 462 ZPO im Rahmen

der Berufung bekämpft werden, sind der Bekämpfung der Mängelrüge der Berufung zuzuordnen.Beschlüsse des

Erstgerichts, die im Zusammenhang mit der Sto9sammlung stehen und die nach Paragraph 462, ZPO im Rahmen der

Berufung bekämpft werden, sind der Bekämpfung der Mängelrüge der Berufung zuzuordnen.
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